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Regeste

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland. Herausgabe von Beweismitteln
(Art. 74 IRSG).

Erwägungen

E. 1
Die Eingaben vom 26. Oktober 2014 lauten gleich, sind von der gleichen Person verfasst
und betreffen die gleiche Rechtshilfebehörde. Die Verfah- ren RR.2014.289 und
RR.2014.290 sind zu vereinigen (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2013.301 vom
22. Mai 2014, E. 2).

E. 2
Mit Schreiben vom 8. November 2014 (act. 5) zog A. die Beschwerden zu- rück. Demnach
war schon sein Beschwerdewille fraglich. Die Verfahren sind jedenfalls zufolge Rückzugs
der Beschwerden erledigt und entspre- chend von der Geschäftskontrolle abzuschreiben.

E. 3
Mangels relevanten Aufwands wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
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